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2. Teil

Die Evakuation von Gütern



Die Evaluation der Zivilbevölkerung wurde, wie oben ausführlich dargestellt, erst
ab dem Jahre 1939, kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkrieges, richtig thematisiert.
Über die Verbringung ausgewählter Güter ins Landesinnere dachten die Behörden

hingegen schon längere Zeit nach: Bereits im Ersten Weltkrieg waren, gestützt auf
entsprechende Bestimmungen aus dem Jahre 1912, einzelne Güterevakuationen zur
Ausführung gelangt.1 Aufgrund der dort gemachten Erfahrungen erörterte Oberst
Arnold Spychiger, damaliger Chef der Sektion für Evakuationen, in einem ausführlichen

Bericht vom Herbst 1921, welche Massnahmen in zukünftigen Krisenfällen in
Aussicht zu nehmen wären: Aus praktischen Gründen war er bestrebt, «die Ausdehnung

der Evakuation auf ein Minimum zu beschränken», weshalb schlüssig geklärt
werden müsse, «welche Materialien [...] in erster Linie zu berücksichtigen sind».2

Entscheidend für die Praxis während des Zweiten Weltkrieges war schliesslich die
bundesrätliche Evakuationsverordnung vom 13. Juli 1937, welche besagte: «Die
Evakuation erfolgt im Kriege oder bei Kriegsgefahr, um Güter, die dem Bedarf der
Armee oder der Bevölkerung dienen, vor feindlicher Einwirkung sicherzustellen.

[...] Die Evakuation besteht in der Verbringung dieser Güter an sichere Orte.»3

Praktisch wörtlich dieselbe Formulierung wurde auch in die erneuerte Verordnung
zur Güterevakuation vom 19. April 1940, kurz vor Beginn des deutschen Westfeldzuges,

übernommen. Zusätzlich wurde nun zwischen der sogenannten Vörevakuation
in Fällen erhöhter Gefahr und der eigentlichen Kriegsevakuation unterschieden.4

Grundsätzlich fällt auf, dass die Güterevakuation in Planung und Umsetzung deutlich
ernster genommen wurde als die Bevölkerungsevakuation, selbstverständlich aber
auch leichter zu realisieren war.
In den beiden nachfolgenden Kapiteln sollen, als sinnvolle Ergänzung zu den bisherigen

Ausführungen, zwei konkrete Formen der Güterevakuation näher beleuchtet
werden. An beiden lässt sich die damalige Bedrohungslage des Kantons Schaffhausen
ebenso beispielhaft aufzeigen, und gleichzeitig wurden sie von den verantwortlichen
Akteuren sehr unterschiedlich gehandhabt: Einerseits handelt es sich um die
weitreichenden Massnahmen, welche damals die Bankinstitute im Grenzrayon trafen und
durchführten. Anderseits geht es um die Vorkehrungen an den Aufbewahrungsorten
gefährdeter Kulturgüter, also in Museen, Bibliotheken und Archiven, welche durch
die fatale Bombardierung Schaffhausens vom 1. April 1944 natürlich noch zusätzlich
an Brisanz gewannen.

1 BAR, E 27 13121, Verordnung über die Evakuation, 23. 1. 1912, und Ausführungsbestimmungen,
30.4.1912und7. 1.1918,E27 13129, Prot. Konferenz, 20. 12.1917, und Schreiben Unterstabschef
E. Sonderegger, 5. 5. 1917, und E 27 13122, Schreiben Bundesrat R. Minger, 15. 6. 1936.

2 BAR, E 27 13130, Bericht Oberst A. Spychiger, Okt. 1921.
3 BAR, E 27 13122 und E 27 13126, Verordnung über die Evakuation, 13. 7. 1937. Vgl. auch BAR,

E 27 13123 und E 27 14873, Vorschriften betr. Evakuation, 19. 1. 1938.

4 BAR, E 27 13124, Verordnung über die Evakuation, 19. 4. 1940.
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